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Nr. 20 vom 22. Mai 2013

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Änderung der Satzung über besondere Zugangsvorausset-
zungen für die Studiengänge der Fakultät Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften

Vom 16. Januar 2013

Das Präsidium der Universität hat am 06. Mai 2013 auf Grund von § 108 Absatz 1 des 
Hamburgi-schen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zu-
letzt geändert am 4. Dezember 2012 (HmbGVBl. S. 510, 518) die vom Fakultätsrat der 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  am 16. Januar 2013 auf Grund von § 
91 Absatz 2 Nr. 2 HmbHG beschlossene nachstehende Änderung der Satzung über be-
sondere Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge der Fakultät Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, zuletzt geändert am 18. Mai 2011, genehmigt.
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Änd. d. Satzung über bes. Zugangsvoraussetzungen Fak WiSo vom 16. Januar 2013

veröffentlicht am 22. Mai 2013

§1

Die  Satzung über besondere Zugangsvoraussetzungen für die Studiengänge der  Fa-
kultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wird wie folgt geändert: 
Unter IV. wird die Bestimmungen zu Punkt 5.  durch folgende Regelung ersetzt:

„5. Masterstudiengang Soziologie 

Für den konsekutiven Masterstudiengang Soziologie bestehen folgende besondere 
Zugangsvoraussetzungen: 

a) Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss im Fach Soziologie oder in einem 
Studiengang mit soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Schwerpunkten. 

b) Bestätigung der Bewerberin bzw. des Bewerbers, dass sie bzw. er über ausreichende 
Kenntnisse der englischen Sprache verfügt, um sich an englischsprachigen Lehrver-
anstaltungen aktiv beteiligen, englischsprachige Fachliteratur verstehen und wissen-
schaftliche Beiträge in mündlicher und schriftlicher Form (einschließlich Prüfungen) 
erbringen zu können. 

c) Durch ein Transcript of Records nachzuweisende Kenntnisse in den Methoden der 
empirischen Sozialforschung (quantitative und qualitative Methoden). Unter der Auf-
lage, dass die Aneignung der entsprechenden Methodenkenntnisse im Rahmen des 
Masterstudiengangs Soziologie nachgeholt wird, können auch Bewerberinnen und 
Bewerber zugelassen werden, die diesen Anforderungen nicht genügen. “

§2

Die Änderungen treten am Tage nach der Genehmigung durch das Präsidium in Kraft.

Hamburg, den 29. April 2013
Universität Hamburg


